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Stadt Brühl – Der Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Brühl über den Beschluss des Rates der Stadt Brühl 
über die Feststellung des Gesamtabschlusses 2011 einschließlich Entlastung Bürgermeister 

  I:\20\20-1\Haushalt\4. Gesamtabschluss\GA 2011\3. Endgültiger Gesamtabschluss 2011\Bekanntmachung2 z. GAB 2011, öff. Bekanntmachung.docx 

1. Beschluss über die Feststellung des Gesamtabschlusses 2011 einschließlich Entlastung
Gemäß § 103 Abs. 5 GO NRW wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der örtlichen Rechnungsprü-
fung des Gesamtabschlusses 2011 beauftragt und diese hat mit Datum vom 10.10.2014 einen uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt, dem sich der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 
02.12.2014 in vollem Umfange angeschlossen hat. 

Daraufhin hat der Rat der Stadt Brühl in seiner Sitzung am 08.12.2014 folgenden Beschluss gefasst: 
a) „Der Rat nimmt den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des

Gesamtabschlusses 2011 der Stadt Brühl, welcher basiert auf der durch die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Rödl & Partner, 50678 Köln, vorgenommenen Prüfung und des daraus resultierenden 
Bestätigungsvermerks, zur Kenntnis. 

b) Der Gesamtabschluss 2011 der Stadt Brühl wird gem. §116 Abs. 1 GO NRW, § 96 Abs. 1 GO
NRW mit einer Bilanzsumme von 508.022.439,70 € und einem Überschuss von 2.093.457,94 €
festgestellt.

c) Von diesem Gesamtergebnis entfällt auf die Stadt Brühl als Konzernmutter ein Jahresfehlbetrag
von -450.115,22 € und auf die Konzerntochter Stadtwerke Brühl incl. Gebausie 3.543.233,16 €.

d) Dem Bürgermeister wird die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

e) Der Gesamtabschluss 2011 wird gem. §116 Abs. 1 GO NRW, § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich be-
kannt gemacht und ist bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme
verfügbar zu halten.

Die wesentlichen Zahlen des Gesamtabschlusses 2011 (Gesamtbilanz zum 31.12.2011 und Gesamtergebnis-
rechnung 2011) sind als Anlage beigefügt. 

2. Bekanntmachung
Der Gesamtabschluss 2011 der Stadt Brühl wird hiermit gemäß §116 Abs. 1 GO NRW, § 96 Abs. 2 GO NRW 
öffentlich bekannt gemacht. 
Das komplette Zahlenwerk des Gesamtabschlusses 2011 der Stadt Brühl liegt zur Einsichtnahme ab dem 
19.02.2015 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Rathaus Steinweg, Bürgerberatung, 
Zimmer B 008 öffentlich aus. 

Die Bürgerberatung ist geöffnet: 

montags - dienstags von   7.30 bis 16.00 Uhr 
mittwochs von   7.30 bis 14.00 Uhr 
donnerstags von   7.30 bis 18.00 Uhr 
freitags von   7.30 bis 12.30 Uhr. 
samstags von 10.00 bis 12.30 Uhr 

Brühl, den 10.02.2015 
  Der Bürgermeister 

  (Freytag) 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Brühl 
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Gesamtergebnisrechnung 

zum 31.12.2011 

Konzern Stadt Brühl
Uhlstrasse 3 

50319 Brühl 
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Gesamtergebnisrechnung

Ergebnis          
2011              
EUR  

 Ergebnis            
2010
EUR  

1 Steuern und ähnliche Abgaben 42.414.827,62 49.862.571,58

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.877.050,82 15.327.702,85

3 + Sonstige Transfererträge 866.332,64 2.718.548,06

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.122.125,04 22.063.735,24

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 57.849.712,34 62.240.050,11

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.784.947,15 5.984.263,27

7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.654.745,11 11.321.797,30

8 + Aktivierte Eigenleistungen 458.462,03 221.260,19

9 +/- Bestandsveränderungen -8.218,56 124.000,47

10 = Ordentliche Gesamterträge 156.019.984,19 169.863.929,07
11 - Personalaufwendungen 31.305.164,76 29.382.714,85
12 - Versorgungsaufwendungen 5.314.206,04 6.950.967,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.674.085,99 56.457.046,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.219.682,66 12.164.006,29
15 - Transferaufwendungen 37.122.118,58 37.739.901,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.718.026,65 16.442.962,45
17 = Ordentliche Gesamtaufwendungen 148.353.284,68 159.137.599,13
18 = Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.666.699,51 10.726.329,94

19 + Finanzerträge 574.406,29 724.778,26
20 + Erträge aus assoziierten Unternehmen 0,00 0,00
21 - Finanzaufwendungen 6.147.647,86 5.968.737,74
22 - Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen 0,00 0,00
23 = Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 22) -5.573.241,57 -5.243.959,48

Ertrags- und Aufwandsarten 

23  Gesamtfinanzergebnis (  Zeilen 19 und 22) -5.573.241,57 -5.243.959,48
24 = Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit              

(= Zeilen 18 und 23) 
2.093.457,94 5.482.370,46

25 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 37.788,00
27 = Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 25 und 26) 0,00 -37.788,00

28 = Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 24 und 27) 2.093.457,94 5.444.582,46
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Gesamtbilanz 

zum 31.12.2011 

Konzern Stadt Brühl
Uhlstrasse 3 

50319 Brühl 

- 21 -
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Stadt Brühl – Der Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Brühl über den Beschluss des Rates der Stadt Brühl 
über die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 einschließlich Entlastung Bürgermeister 

I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2013\3. Endgültiger JAB 2013\Bekanntmachung2 z. JAB 13, öff. Bekanntm.doc 

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 einschließlich Entlastung
Gemäß § 103 Abs. 5 GO NRW wurde wie in Vorjahren eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der örtlichen 
Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses 2013 beauftragt und diese hat mit Datum vom 05.11.2014 einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, dem sich der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung 
am 02.12.2014 in vollem Umfange angeschlossen hat. 

Daraufhin hat der Rat der Stadt Brühl in seiner Sitzung am 08.12.2014 folgenden Beschluss gefasst: 
a) „Der Rat nimmt den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des

Jahresabschlusses 2013 der Stadt Brühl, welcher basiert auf der durch die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft BDO, 53119 Bonn, vorgenommenen Prüfung und des daraus resultierenden Bestäti-
gungsvermerks, zur Kenntnis. 

b) Der Jahresabschluss 2013 der Stadt Brühl wird gem. § 96 Abs. 1 GO NRW mit einer Bilanzsum-
me von 413.973.126,08 € und einem Fehlbetrag von 1.010.962,58 € festgestellt.

c) Der Fehlbetrag in Höhe von 1.010.962,58 € wird in voller Höhe durch die Verringerung der gebil-
deten Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

d) Dem Bürgermeister wird die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

e) Der Jahresabschluss 2013 wird gem. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht und ist bis
zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.“

Die wesentlichen Zahlen des Jahresabschlusses 2013 (Bilanz zum 31.12.2013, Ergebnisrechnung und Fi-
nanzrechnung 2013 sind als Anlage beigefügt. 

2. Bekanntmachung
Der Jahresabschluss 2013 der Stadt Brühl wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt ge-
macht. 
Das komplette Zahlenwerk des Jahresabschlusses 2013 der Stadt Brühl liegt zur Einsichtnahme ab dem 
19.02.2015 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Rathaus Steinweg, Bürgerberatung, 
Zimmer B 008 öffentlich aus. 

Die Bürgerberatung ist geöffnet: 

montags - dienstags von   7.30 bis 16.00 Uhr 
mittwochs von   7.30 bis 14.00 Uhr 
donnerstags von   7.30 bis 18.00 Uhr 
freitags von   7.30 bis 12.30 Uhr. 
samstags von 10.00 bis 12.30 Uhr 

Brühl, den 10.02.2015 
Der Bürgermeister 

(Dieter Freytag) 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Brühl 
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Stadt Brühl – Der Bürgermeister 

Berichtigte Bekanntmachung 

Planfeststellungsbeschluss nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für den 
„Zweigleisigen Ausbau der Linie 18  

zwischen Brühl-Mitte und Brühl-Badorf“ durch die HGK AG 

Auf Antrag der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) AG hat die Bezirksregierung Köln gemäß § 
18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) und § 74 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) mit 
Beschluss vom 04.02.2015 – Az.: 25.7.3.2-14/12 den Plan für das o. a. Vorhaben festgestellt.  
Der Planfeststellungsbeschluss enthält unter A.I.4 Nebenbestimmungen. Auch wurde über alle 
rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen, Forderungen und Anregungen entschieden. 

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und 
eine Ausfertigung des festgestellten Plans liegen in der Zeit 
vom  19.02.2015 bis 04.03.2015 einschließlich in der Stadtverwaltung Brühl,  

Uhlstraße 3, 50319 Brühl,  
Fachbereich Bauen und Umwelt 
Zimmer A120 
während der Dienststunden: 

Montag - Freitag 08:00 Uhr - 12:30 Uhr 
Montag - Donnerstag 14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

zur allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aus. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und der Planfeststellungsbeschluss werden auf der Inter-
netseite der Bezirksregierung Köln  
http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_eisenbahn_planfeststellungsverfahren/index.html 
veröffentlicht.  
Zudem wird diese Bekanntmachung auf der Internetseite der Stadt Brühl veröffentlicht. Weiter 
enthält die Internetseite des Bürgermeisters der Stadt Brühl eine Verlinkung auf die   o. g. In-
ternetseite der Bezirksregierung Köln zu dem Planfeststellungsbeschluss. 
Der Inhalt der in Papierform beim Bürgermeister der Stadt Brühl zur Einsicht ausgelegten Plan-
unterlagen ist maßgeblich. 

Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Träger des Vorhabens, den Vereinigungen, über de-
ren Einwendungen und Stellungnahmen entschieden worden ist, und denjenigen, über deren 
Einwendungen entschieden worden ist, mit Rechtsbehelfsbelehrung zugestellt. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen als 
zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG).  

Brühl,  17.02.2015 

Der Bürgermeister 
Dieter Freytag 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Brühl 
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